
REISEVERSICHERUNG
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten   
Unternehmen: AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland Produkt: PRIVATFEIER-STORNOSCHUTZ

Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte unseres Versicherungs-Produktes. Vollständig dargestellt  
ist der Versicherungsschutz in Ihren Versicherungs-Unterlagen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Der Privatfeier-Stornoschutz ist eine Versicherung für private Feiern.

 WAS IST NICHT VERSICHERT?
Privatfeier-Stornoschutz
x  Schub einer psychischen Erkrankung
x  nicht privat veranlasste Feiern, wie z. B. Firmen- oder Vereinsfeiern
x  Gegenstände, die Sie anlässlich der Feier für sich oder Ihre Gäste erwerben, und die 

nicht verderblich oder vergänglich sind, wie z. B. Kleidung, Schmuck
x  Reisekosten und nicht vom Gastgeber bezahlte Kosten

  WAS IST VERSICHERT?
Privatfeier-Stornoschutz
Welche Ereignisse sind versichert?
✓  Absage oder Abbruch der privaten Feier u. a. wegen:

- Tod
- unerwarteter schwerer Erkrankung
- Schwangerschaft
- Schaden am Eigentum

Was wird ersetzt?
✓  Vertraglich geschuldete Stornokosten aus dem versicherten Arrangement
✓  Umbuchungs-Kosten bei Verschiebung der Feier 
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 GIBT ES DECKUNGSBESCHRÄNKUNGEN?
Privatfeier-Stornoschutz
Im Rahmen des Privatfeier-Stornoschutzes bestehen keine Deckungsbeschränkungen.

 WO BIN ICH VERSICHERT?
✓  Europa (inkl. Russische Föderation, Mittelmeer-Anrainerstaaten, Kanarische Inseln, Azoren und Madeira). Generell sind Reisen in Gebiete, für die zum Zeitpunkt der Einreise eine 

Reisewarnung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland besteht, vom Versicherungsschutz ausgenommen. 

 WELCHE VERPFLICHTUNGEN HABE ICH?
-  Sie sind verpflichtet, uns Schadenfälle unverzüglich anzuzeigen.

Privatfeier-Stornoschutz
-  Um die Stornokosten möglichst gering zu halten, müssen Sie die Buchungen unverzüglich stornieren, wenn ein versichertes Ereignis eintritt. Je später Sie stornieren, desto höher 

können die Stornokosten werden. Die Versicherungs-Leistung kann gekürzt werden, wenn Sie nicht unverzüglich stornieren.

 WANN UND WIE ZAHLE ICH?
Der Versicherungs-Beitrag ist sofort nach Abschluss des Versicherungs-Vertrages fällig und bei Übermittlung des Versicherungsscheins zu zahlen.

 WANN BEGINNT UND ENDET DIE DECKUNG?
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Abschluss des Versicherungs-Vertrages und endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit Beendigung der versicherten 
Feier.

 WIE KANN ICH DEN VERTRAG KÜNDIGEN?
Der Versicherungs-Vertrag endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt. Sie müssen nicht kündigen. 
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